
Jürgen Stelzer 
bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger 

. t,evollmlchtigter Bezirksschornsteinfeger: 

Jorgen stelzer, Kirchbergstraße 3 08412 Werdau / OT Königswalde 

-
Aktenzeichen: 07020~00 

_Jgrgen Stelzer,Kirchbergstraße 3 08412 Werdau 

Herrn 
Günter Brückner 
st.Jacober Nebenstraße 76 
08132 Mülsen 

- ----

Obiekt-Nr: 07020-000 

Unsere Nachricht vom: 09.02.2021 

Name: 

Aktenzeichen: 
Kehrbezirksnummer: 
Telefon: 
Telefax: 
Funk: 
E-Mail: 

Datum: 

Jürgen Stelzer 

Schornsteinfegermeister als 
beliehener Unternehmer 

07020-000 
14 5 24-21 
03761 83822 

0170 2811084 
j.stelzer-koenigswalde@t-onllne.de 

09.02.2021 

Feuerstättenbescheid 

nach§ 14a Schornsteinfeger-Handwerksgesetz (SchfHwG) vom 26. November 2008 (BGBI. 1 S. 2242) 

zuletzt geändert durch das Erste Gesetz zur Änderung des Schornsteinfeger-Handwerksgesetzes 

vom 17. Juli 2017 (BGBI. 1 S. 2495) 

Liegenschaft: St.Jacober Nebenstraße 76, 08132 Mülsen 

Sehr geehrter Herr Günter Brückner, 

1. Hiermit werden Sie aufgefordert, die nachstehend aufgeführten Schornsteinfegerarbeiten an Ihren kehr-, 

überprofungs- und Oberwachungspflichtigen Anlagen innerhalb der in nachfolgend genannten Zeiträume1> 

zu veranlassen. Das gilt ab dem Tag nach der Bekanntgabe dieses Bescheides. 
1> Zeiträume ohne Jahresangabe bedeuten jährliche Ausführung 

, Mit * gekennzeichnete Arbeiten wurden im aktuellen Jahr schon durchgeführt. 

Nr. Anlage 
(Art/Standort) 

1 Senkrechter Teil der Abgasanlage feste Brennstoffe 

(Überprüfung / Reinigung) 
Kaminofen/Werkstattofen Baujahr 2009 

2 Heizkessel im Aufstellraum 1. OG. 
(Abgaswegeüberprüfung) 

1. Zeitraum 2. Zeitraum 3. Zeitraum 4. Zeitraum 

01.02. bis 01.02. bis 01.02. bis 01.02. bis 
28.02. 2022 28.02. 2023 28.02. 2024 28.02. 2025 

01.02. bis 
28.02. 
2021* 

01.02. bis 01.02. bis 
28.02. 2023 28.02. 2025 

-2. Oer Erlass des Feuerstättenbescheides ist gebührenpflichtig. Sie erhalten diesbezüglich eine gesonderte 

Gebührenrechnung. 

Begründung 

1. 

Sachverhaltsdarstellung N b t ß 76 08132 Mülsen 
Sie sind Eigentümer des Grundstücks in Liegenschaft: St.Jacober e ens ra e , • 

Besuchen Sie uns doch mal Im Internet unter http:l/www.schomstelnfeger.de 



. rgen stelzer Datum der Arbeitsausführung: 05.02.2021 

~~ornsteinfegermeister 
181 Oberprofung nach § 1 Küo• ·rchb8rgstraße 3 

~ 12 Werdau / OT Königswalde □ Wiederholungsmessung nach § 1 Absatz 2 KÜO 
□ Erstmessung nach § 14 Absatz 2 1. BlmSchV 

Tel.: 03761 83822 
Mobil: 0170 2811084 

□ Wiederkehrende Messung nach § 15 Absatz 3 1. BlmSchV 

e-Mail: j.stelzer-koenigswalde@t-online.de □ Wiederholungsmessung nach § 14 Absatz 5 1. BlmSchV 

□ Wiederholungsmessung nach § 15 Absatz 5 1. BlmSchV 

~IZ~r JOrgen1Kirchberastraße 3 08412 Werdau 
!Ausfertigung für den Betreiber 

-
Herrn 

Betreiber/ Aufstellungsort der Anlage 

Günter Brückner 
St.Jacober Nebenstraße 76 
08132 Mülsen 

,, 
!, 

Gebäudeteil: 1. OG. 

leescheinigung über das Ergebnis der Überprüfung und Messung an einer Feuerstätte fOr gasförmige Brennstoffe gemiß der Verordnung Ober die Kehrung 

und Überprüfung wn Anlagen (Kehr- und Überprüfungsordnung- KÜO) vom 16. Juni 2009 (BGBI. 1 S. 1292), nach Verordnungen nach 

§ 1 Absatz 1 Satz 3 SchfHwG oder der Ersten Verordnung zur Durchführung des Bundes- Immissionsschutzgesetzes (Verordnung Ober 

kleine und mittlere Feuerungsanlagen-1. BlmSchV vom 26. Januar 2010, BGBI. 1 S. 38) 

Wänneaustauscher: H~rsteler/ Typ, Errichtung HNr: Leisttingsbereich/Leistl.llg bei der Mesiüng -- Nennleistung 

Vaillant / VCW 206 EU HL / 1996 0 - 15,6kW / 1516kW 15,60 kW 

Brenner: HersteDer/ Typ, Errichtung HNr: Bremerart Leistungsbereich/Leistung bei der Messung Bremstoff 

Vaillant / 1996 Raumluftunabh.Fe 0-0kW/OkW Erdgas 

Feuerstättenart Art der Anlage 

1, 
Heizkessel Heizung mit Brauchwasser 

Herstellerbescheinigung nach § 6 1. BlmSchV D Ja D Neil ~ keine Angabe 

Oberprüfungsergebnis gemäß KÜO ( ti1 = in Ordnung, X = mangelhaft, - = nicht zutreffend): 

Verbrennungsluft/ Lüftung ✓ Abgasabzug Abgasleitung ✓ 

Feuerstätte an der Strömungssicherung - 0 2- Gehalt im Abgas 4,00% 

Befestigung/Abstände ✓ in Brennerhöhe ✓ unverdünnter CO- Gehalt 21 ppm 

äußerer Zustand ✓ an anderer Stelle ✓ 0 2- Differenz im Ringspalt 21,00 % 

µ Brenner/ Heizgasweg ✓ Abgasklappe - Lufttemperatur im Ringspalt 20,50 °c ' 

Flammenbild ✓ Verbindungsstück ✓ Druckdifferenz im Ringspalt ·-0,03 Pa 

□ Folgende Mängel wurden festgestellt: ~ Es wurden keine Mängel festgestellt. 

D Die Mängel stellen z. Zt. noch keine unmittelbare Gefahr dar, eine Überprofung durch einen Fachbetrieb wird empfohlen. 

D Die Mangel sind aus Sicherheil!gr:!)nden bis zum .... ····"""···· .. •••• zu beseitigen._ - - -
D Aufgrund der festgestellten Mängel ist eine zusätzliche Überproftmg der Feuerungsanlagen erforder1ich. 

Messergebnis gemäß 1. BlmSchV Grenzwert für Abgasverlust 

Wärmeträgertemperatur oc Verbrennungslufttemperatur oc Abgastemperatur 

Sauerstoffgehalt im Abgas % Dr,uckdifferenz Pa Abgasverlust 

1, 

1, 

0 Das Messergebnis entspricht der Verordnung. Messunsicherheit 

0 Das Messergebnis entspricht nicht der Verordnung, weil der Grenzwert fOr Abgasvertust + Messunsicherheit Obersctvitten wird. 

Der Betreiber ist verpflichtet, die notwendigen Verbesserungsmaßnahmen an der Anlage zu treffen. 

Die Messung ist bis zum zu wiederholen. 

Bemerkungen: Die Messung erfolgte durch: Sascha Böttcher 

Messgerate-ldentifikationsnummer(n) AFRISO AE 024601456 

09.02.2021 
Datum 

-.,,...,.,,,er 
schritt des Schornsteinfegers 

Falls Mängel festgestellt worden sind, die lmerhalb einer Frist 
zu beseitigen sind, oder das Messergebnis nicht der 
Verordnung entspricht, geben Sie mir bitte Nachricht, sobald 
die Mangel beseitigt sind bzw. die Wiederholungsmessung 
erfolgen kann. 

*Sämtliche Rechtsvorachriften dieser Bescheinigung beziehen sich auf die jeweils geltende Fassung 

% 
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ie Fdesd:~gl~;id:~~e~~~:rpge":i~~~~~u~dgübGerwadchtounkgsp~ichhtigen Anlagen auf Ihrem Grundstück erfolgte auf 

run • • run s c ge, o rten Kehrbuches. 

o.g. Grundstock befinden sich nachfolgende kehr-, Oberprofungs- und Oberwachungspflichtige Anlagen: 

II. 

echtliche Würdigung 

mäß § 14 a Sch~msteinf~er-Handwer~sgesetz (SchfHwG) bin ich, als der für den Kehrbezirk 14 5 24-21 

stellte bevo~lmächtigte Bez1rksschornstemfeger, für den Erlass dieses Feuerstättenbescheides sachlich und 

lieh zuständig. 

it Zustel~ung dieses_ B.=_scheides wird ~er ~euers!ä~enbe_s~h!id vom ~ 3~2.2017 aufge~oben. 
---

ach § 1 ~chorr:1~teinfeger-H~ndwerksgesetz (SchfHwG) sind Eige~tomer von Gru~dstocken verpflichtet, 

·st~erecht die Rem1gung und Uberprüfung von kehr- und Oberprüfungspflichtigen Anlagen sowie die nach der 

we,ls geltenden Fassung der Verordnung Ober kleine und mittlere Feuerungsanlagen vorgeschriebenen 

chomsteinfegerarbeiten zu veranlassen. 

a Sie_ Eigentümer b~. Bevollmächtigter des oben genannten Grundstücks sind, obliegt Ihnen die Pflicht, die 

esetzhch vorg~sc_hnebenen Schornsteinfegerarbeiten der aufgeführten kehr-, überprüfungs- und 

berwachungspfllcht1ger Anlagen fristgerecht zu veranlassen. 

Die Verpflichtung, die oben genannten Schornsteinfegerarbeiten fristgerecht zu veranlassen, findet ihre Grundlage 

im Schornsteinfeger-Handwerksgesetz (SchfHwG) in Verbindung mit der Kehr- und Überprüfungsordnung (KÜO), 

sowie in der Verordnung Ober kleine und mittlere Feuerungsanlagen (1. BlmSchV). 

Die von mir getroffene Regelung zu den Zeiträumen für die von Ihnen zu veranlassenden Schornsteinfegerarbeiten 

findet ihre Rechtsgrundlage in den Rechtsvorschriften, die oben in der Tabelle aufgeführt sind. Ich habe als 

bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger die Zeiträume für die Schornsteinfegerarbeiten nach pflichtgemäßem 

Ermessen festgesetzt. Die Zeitraumvorgaben beruhen ausschließlich auf sachgerechten Erwägungen und sind 

verhältnismäßig. Ihnen liegen die Erfahrungswerte des Schornsteinfegerhandwerks für die Erforderlichkeit des 

ausführen Lassens der festgesetzten Maßnahmen nach den o. g. Vorschriften in einem hierfür angemessenen 

Zeitrahmen zugrunde. Nach § 3 Abs. 2 der KÜO sind die Zeitabstände für die Schornsteinfegerarbeiten in 

möglichst gleichen Zeiträumen festzulegen. Wesentliches Kriterium für die Festsetzung der Zeiträume ist die 

Betriebs- und Brandsicherheit. Weiterhin habe ich berücksichtigt, dass die zu veranlassenden 

Schornsteinfegerarbeiten während der üblichen Betrieb~zeit Ihrer Feuerungsanlag~ durch~ufOh_ren sind. Auf Grund 

der Ihnen zur Verfügung stehenden Zeiträume Wir~ es Ihnen _ auch mOgllch sem, emen zugelassenen 

Schornsteinfegerbetrieb(§ 2 SchfHwG) beauftragen zu können. -, • • 

Die Rechtsgrundlagen der einzelnen aufgeführten Zeiträume für die Durch~hrun~ der Schornsteinfegerarbeiten an 

Ihren kehr-, überprüfungs- und Oberwachungspflichtigen Anlagen ergeben sich wie nachfolgend aufgeführt. 

1 

2 

Anlage 
(Art/Standort) 

Senkrechter Teil der Abgasanlage feste Brennstoffe 

(Überprüfung / Reinigung) 

Kaminofen/Werkstattofen Baujahr 2009 

Heizkessel im Aufstellraum 1. OG. 

(AbgaswegeOberprOfung) 

Rechtsgrundlage 

Kehrung gern. Nr. 1.7 der 

Anlage 1 zu § 1 Abs. 4 KÜO 

Überprüfung gern. Nr. 3.2 

der Anlage 1 zu § 1 Abs. 4 

KÜO 

„ Anla en (Kehr- und ÜberprOfungsordnung - KÜO) vom 16. Juni 2009 

1) § 1 Absatz 4 Verordnung_ 0be~ die KehrungFund Ube(k~;~
9
v~~d ObirprOfung von Anlagen) 

(BGBI. 1 s. 1292) in der Jeweils geltenden assung 

1~ 
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2) erste Verordnung zur Durchführung des Bundes-lmmlsslonsschutzgesetzes f'I, rd 

1_. BlmSchV) vom 26. Januar 2010 (BGBI. Teil I Nr. 4 ) (Überwachung von Feu::ngns~~ao~aj kleine und mittlere Feuerungsanlagen _ 

Az.: 07020-000 

3) f,nigVtr - Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Dem 9 

Einheit Deutschlands Anlage I Kapitel V Sachgebiet 8 Abschnitt III Nr 3 8 eh t be okratlschen Republik Ober die Herstellung der 

Verbindung mit §1 Abs. 4 Muster einer Verordnung Ober die Kehrun ~nd Öbe 
5 ~~ vom 31.08.1990 (BGBI. 1990 II S. 889) in 

ahnliche Einrichtungen Endfassung: 31. Mai 2006/ 12.September 2i06 (Überpiofu ~ vo~ Feu_erungs~nlagen, LOftungsanatgen und 

ee- und EntlOftungsanlagen) 
ng er unkt,onsfähigkelt gewerblicher und privater 

Rechtsbehelfsbelehrung 

egen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach se· 8 k t b • 

fektronisch in einer für den Schriftformersatz vo~ eseh~~=r e ann ga_ e schnftlich, ~ur Niederschrift oder 

ezirksschornsteinfeger Jürgen Stelzer, Kirchbe~gstraße 93 08412 Wn e~doarm I OWT,dKeörs~ruch beim bevollmächtigten 

, ,. u mgswalde erhoben werden. 

er ~eu~rstättenbe~cheid ist sofort vollziehbar. Ein Widerspruch hat daher keine aufschieb d w· k 

fre,,t s,e daher nicht von der Verpflichtung, die vorgeschriebenen Schornsteinfegerarbeif !n ~ristg" e~:cghtunzdu 

eran assen. 

uß 

bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger 

Hinweise 

Kosten für den Erlass des Feuerstättenbescheides 

Die Gebührenrechnung hat ihre Grundlage in § 20 SchfHwG sowie gemäß § 6 Abs. 1 Satz 3 des Sächsischen 

Verwaltungskosten~esetz~s in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. September 2003 (GVBI. Nr. 16 vom 

10.12.2003 S.698) In Ver~!ndung mit§ 6 Verordnung über die Kehr- und Überprüfung von Anlagen (Kehr- und 

Uberprofungsordnung - KUO) vom 13. April 2013 in der jeweils geltenden Fassung. , 

Falls Sie einen anderen Schornsteinfegerbetrieb beauftragen 

Die fristgerechte Durchführung der im Feuerstättenbescheid nach § 14 a festgesetzten Arbeiten ist dem 

jeweiligen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger nachzuweisen, sofern dieser die Arbeiten nicht selbst 

durchgeführt hat. Der Nachweis wird Ober Formblatte~ geführt. Er ist erbracht, wenn dem bevollmächtigten 

Bezirksschornsteinfeger das vollständig ausgefüllte Formblatt zugegangen ist, § 4 SchfHwG. 

Hinweis zur Nachweisführung des Betreibers einer Feuerungsanlage für feste Brennstoffe gemäß 1. 

BlmSchV 
Die fristgerechte Durchführung der von Ihnen oder der in Ihrem Innenverhältnis beteiligten Betreiber einer 

Feuerungsanlage - gemäß Erster Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (1. 

BlmSchV) - zu veranlassenden Schornsteinfegerarbeiten ist mir nach § 20 Abs. 2 1. BlmSchV Ober Nachweise 

beizubringen . - - ~· . ~ 

Gültigkeit und Änderungen 
. . 

Dieser Bescheid gilt bis zum nächsten Bescheid durch Feuerstättenschau. Nach § 1 Abs. 2 ~chfHw~ smd mir 

Anderungen an kehr- und oberprüfungspflichtig~n Anl_age~, der Ein~au neuer Anla~en und d1~ lnbetnebnahme 

stillgelegter Anlagen unverzüglich mitzute!len. M1tzutetlen J~t auc~ die d~uerhafte Stilllegu_ng einer kehr- und 

überprüfungspflichtigen Anlage, sowie bei Anderung des Eigentümers Name und Anschnft des ~euen . 

Eigentümers. Der Feuerstättenbescheid, als dinglicher Verwaltungsakt (sachb~zogene Allgememverf~gung), 1st 

dem Rechtsnachfolger des Grundstücks zu übergeben. § 82 Abs. 3 der Sächsischen Bauordnung bleibt • 

unberührt. 



rgen Stelzer 
omsteinfegennelster 
t>ergstraße 3 

12 Werdau/ OT Königswalde 
1.: 03761 83822 

obil: 0170 2811084 
-Mail: j. stelzer-koenigswalde@t-online.de 

straße 3 08412 Werdau 

erm 
ünter Brückner 
t.Jacober Nebenstraße 76 
132 Mülsen 

Datum der Arbeitsausführung: 02.02.2023 

181 ÜberprOfung nach § 1 Küo• 
D Wiederholungsmessung nach § 1 Absatz 2 KÜO 

D Enrtmessung nach § 14 Absatz 2 1. BlmSchV 

D Wiederkehrende Messung nach § 15 Absatz 3 1. BlmSchV 

D Wiederholungsmessung nach§ 14 Absatz 5 1. BlmSchV 

D Wiederholungsmessung nach § 15 Absatz 5 1. BlmSchV 

!Ausfertigung für den Betreiber 

Betreiber/ Aufstellungsort der Anlage 

Gebäudeteil: 1. OG. 1. OG. 

cheinigung ober das Ergebnis der Oberprüfu nd M • 
und ÜberprOfung ng u essung an einer Feuersta!t8 für gasfönnige Brennstoffe gemäß der Verordnung über die Kehru 

§ 
1 

Absatz 
1 
Satz~ :~nd Überprüfungsordnung- KUO) vom 16. Juni 2009 (BGBI. 1 S. 1292), nach Verordnungen nach ng 

kleine und mittlere F,.. _... ----~ Ersten Verordnung zur Durchführung des Bu~ Immissionsschutzgesetzes (Verordnung Ober 
---""'V"'.- 1. BlmSchV vom 26. Januar 2010, BGBI. 1 S. 38) 

nneaustauscher: Hersteller/ Typ, Errichtung HNr: 

Vaillant / eco TEC plus VCW 206 / 5-5 / 2022 
Leistungsbereich/Leistung bei der Messung 

3,3 - 24kW / 24kW 
Nennleistung 

24,00 kW 

renner: Hersteller/ Typ, Errichtung HNr: Brennerart Leistungsbereich/Leistung bei der Messung Brennstoff 

Vaillant / 2022 Raumluftunabh.Fe 0- 0kW / 0kW Erdgas 

Feuerstättenart 

Heizkessel 

Herstellerbescheinigung nach § 6 1. BlmSchV D Ja 

Art der Anlage 

Heizung mit Brauchwasser 

D Nein 181 keine Angabe 

Oberprüfungsergebnis gemäß KÜO ( ~=in Ordnung, X= mangelhaft, - =nichtzutreffend): 

Verbrennungsluft/ Lüftung ✓ Abgasabzug Abgasleitung 

Feuerstätte an der Strömungssicherung 0 2- Gehalt im Abgas 

Befestigung/Abstände ✓ in Brennerhöhe ✓ unverdünnter CO- Gehalt 

✓ 

4,80% 

78ppm 

enn 
3
rha~ äußerer Zustand ✓ an anderer Stelle 

✓ 

✓ 0 2- Differenz im Ringspalt 

Lufttemperatur im Ringspalt 

21,00 % 

12, 10 °c 
homsl\t Brenner/ Heizgasweg Abgasklappe 

✓ Druckdifferenz im Ringspalt -0, 03 Pa 
) 

GrJ 

J 

Flammenbild ✓ Verbindungsstück 

0 Folgende Mängel wurden festgestellt: ~ Es wurden keine Mängel festgestellt. 

0 Die Mängel stellen z. zt: noch keine unmittelbare Gefahr dar, eine Überprüfung durch einen Fachbetrieb wird empfohlen. 

0 Die Mängel sinctaus Sicherheitsgründen bis ZUrll-~--~~r••··~···· zu beseitigen ••• - - - _ 

0 Aufgrund der festgestellten Mängel ist eine zusätzliche Überprüfung der Feuerungsanlagen erforderlich. 

Messergebnis gemäß 1. BlmSchV 
Grenzwert für Abgasverlust 

Wänneträgertemperatur oc Verbrennungslufttemperatur 
oc Abgastemperatur 

Sauerstoffgehalt im Abgas % Druckdifferenz 
Pa Abgasverlust 

Messunsicherheit 

D Das Messergebnis entspricht der Verordnung. 

O Das Messergebnis entspricht nicht der Verordnung, weil der Grenzwert f0r Abgasverlust + Messunsicherheit Oberschritten wird. 

Der Betreiber ist verpflichtet, die notwendigen VerbesSerungsmaßnahmen an der Anlage zu treffen. 

Die Messung ist bis zum 
zu wiederholen. 

Bemerkungen: Die Messung erfolgte durch: Sascha Bottcher 

Messgerate-ldentiflkationsnummer(n) AFRISO AE 024601456 
Falls Mängel festgestellt worden sind, die innerhalb einer Frist 
zu beseitigen sind, oder das Messergebnis nicht der 
\ IMnr-~nl 1nn P.ntsoricht. Qeben Sie mir bitte Nachricht, sobald 

% 

oc 

% 

% 
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